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Notrufe

Rettungsdienst: 112
Polizei: 110
Polizeidirektion Riesa:        03525/710-0
Polizeiposten Zeithain:   03525/57099-0
Abwasser 03525/5034-0
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV „Elbe-Floßkanal”)
Kostenfreies Servicetel.:  0800 6686868
ENSO Energie Sachsen Ost AG
ENSO-Störungsrufnummern
Erdgas 0180 2787901
Strom 0180 2787902

Spruch des Tages

Richte nie den Wert des Menschen

schnell nach einer kurzen Stunde.

Oben sind die Wellen,

doch die Perle liegt am Grunde.

Otto von Leixner

Nächster 
Redaktionsschluss:

Freitag, 27. Januar 2012

Nächster 
Erscheinungstermin:

Mittwoch, 8. Februar 2012

NEUES VOM AMTV

&

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates Nünchritz
am Montag, dem 30. Januar 2012, 19.00 Uhr 

in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Bestätigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 05.12.2011

3. Bürgerfragestunde

4. Verkauf des Grundstückes im OT Merschwitz, Alte Schmiede, Flurstück 44/22 mit
478 m2 der Gemarkung Merschwitz

5. Bereitstellung überplanmäßiger Mittel und Bestätigung des 1. Nachtrages der
Firma Dämmig GmbH zur Fertigstellung des Umbaues der ehemaligen Mittel-
schule Merschwitz zur Kindertagesstätte – 2. Bauabschnitt

6. Beauftragung der Planungsleistungen für den Lückenschluss des Elbradweges
zwischen Nünchritz und Leckwitz

7. Informationen des Bürgermeisters

8. Anfragen der Gemeinderäte

Gerd Barthold
Bürgermeister

Beschlüsse des Technischen Ausschusses 
des Gemeinderates Nünchritz vom 16.01.2012

Beschluss-Nr. T 01/12:
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Nünchritz beschließt die Stellungnahme
der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO zum Vorhaben Neubau Büro-
gebäude in 01612 Nünchritz, Karl-Marx-Straße 31d, Flurstück 330/10 und 387/5
Gemarkung Nünchritz. 

Beschluss-Nr. T 02/12:
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Nünchritz beschließt die Stellungnahme
der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO zum Vorhaben Umnutzung
Wohnhaus zu Gaststätte in 01612 Nünchritz, OT Diesbar-Seußlitz, An der Wein-
straße 5/6, Flurstück 6/1 und 11/1 Gemarkung Diesbar-Seußlitz. 

Beschluss-Nr. T 03/12: 
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Nünchritz beschließt die Stellungnahme
der Gemeinde zum Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO zum Vorhaben
Neubau Einfamilienhaus mit Nebengebäude in Nünchritz, OT Weißig, Alte Bahnhof-
straße, Flurstück 23/6 Gemarkung Weißig. 

Beschluss-Nr. T 04/12:
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Nünchritz beschließt die Stellungnahme
der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO zum Vorhaben Nutzungsände-
rung der Garage zu einem Büroraum in 01612 Nünchritz, Gartenstraße 30, Flurstück
305d Gemarkung Nünchritz. 

Beschluss-Nr. T 05/12:
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Nünchritz beschließt die Stellungnahme
der Gemeinde zum Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB, N 47 Container-
anlage im Betriebsgelände der Wacker Chemie AG, Werk Nünchritz, Flurstück 55/13
Gemarkung Leckwitz.
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Informationen der Kämmerei 
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2012
Die Gemeindeverwaltung Nünchritz, als erfüllende Gemeinde für
die Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz/Glaubitz teilt mit, dass
für das Steuerjahr 2012 keine neuen Steuerbescheide versandt
werden, wenn sich die Besteuerungsgrundlage gegenüber dem
Jahr 2011 nicht verändert hat. Der zuletzt zugesandte Bescheid
besitzt weiterhin Gültigkeit.
Für Rückfragen im Zusammenhang mit der Veranlagung bzw.
bei sonstigen Fragen stehen Ihnen Frau Nerger, Tel.
026565/50031 und Frau Krohne, Tel. 035265/50032 zur Verfü-
gung.

1. Steuerfestsetzung
Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Gemeinde Nünchritz
Grundsteuer A 300 v.H.
Grundsteuer B 400 v.H.
Sind Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuer-
pflicht eingetreten, erhält der Steuerpflichtige anknüpfend an
den Messbescheid des Finanzamtes Meißen, Grundsteuerstelle
einen entsprechenden schriftlichen Grundsteuerbescheid von
der Gemeinde.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2012
zu den Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus
dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid ergeben, auf
eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der
Gemeindekasse zu überweisen oder einzuzahlen. Liegt eine
schriftlich erteilte Einzugsermächtigung vor, werden die Beträge
zu den Fälligkeiten von entsprechend abgebucht.

Bau von Wechselverkehrszeichen 
in Nünchritz und Leckwitz

Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für
die Wacker Chemie AG zur Erweiterung der Chlorsilan-Anlage
sowie zur Errichtung und den Betrieb einer Polysiliciumanlage
im Werk Nünchritz wurde u. a. vorgegeben, dass mit dem Land-
ratsamt Meißen Maßnahmen zum Katastrophenschutz abzu-
stimmen sind. Für den Ereignisfall wurde festgelegt, dass neben
der Warnung der Nachbarn über Sirenen auch die Sperrung
der Meißner Straße erfolgen soll. Für die Sperrung des Verkehrs
bei möglichen Emissionen in Folge eines nicht bestimmungs-
gemäßen Betriebs bei der Wacker Chemie AG werden an ver-
schiedenen Standorten Haltlichtanlagen als Wechselverkehrs-
zeichen aufgestellt.
Die Wechselverkehrszeichen bestehen aus einer Anzeigetafel
und zwei darüber befindlichen Blinklichtern. Im Ruhezustand ist
die Anzeigetafel weiß und die Blinker sind aus. Bei aktiver An-
zeigetafel werden bei eingeschalteten Blinklichtern auf der Tafel
die Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) und 259
(Verbot für Fußgänger) sowie die Textinformation auf deutsch
„Gefahrenzone! Betreten und Befahren verboten!“ und auf eng-
lisch „Danger Area! No Trespassing! No Entry!“ angezeigt. Bei

Probealarm und/oder Funktionsprüfungen erfolgt die Anzeige
ohne eingeschaltete Blinklichter und die Verkehrszeichen sowie
der Text sind durchgekreuzt.
Die Ansteuerung der Wechselverkehrszeichen kann von der
Rettungsleitstelle des Landkreises sowie der Werkfeuerwehr der
Wacker Chemie AG erfolgen. 
Standorte der Wechselverkehrszeichen sind:
• Nünchritz, Knotenpunktbereich S88 Meißner Straße / Justus-

von-Liebig-Straße (2 Stück)
• Nünchritz, Ende Elbradwanderweg in Höhe der Querverbin-

dung zur S88 Meißner Straße
• Leckwitz, Knotenpunkt S88 Hauptstraße / Dorfring / Rosen-

mühlenstraße
• Leckwitz, Knotenpunkt S88 Hauptstraße / Elbweg
• Leckwitz, Knotenpunkt Sandbergstraße / Elbweg
Die Bauarbeiten zur Errichtung der Wechselverkehrszeichen
werden in Abhängigkeit von der Witterung im Februar 2012
beginnen.

700 Jahre Nünchritz – Festumzug

Bitte um Unterstützung
Zur Ausgestaltung des Festumzuges benötigen wir ältere Kin-
derwagen aus den Jahren 1950 bis 1980. Wer kann uns helfen
und für diesen Zweck einen Kinderwagen leihen? 
Weiterhin werden Schutz-Sicherheitshelme aus dem Chemie-
werk aus den Jahren vor 1990 benötigt. Wer besitzt noch so
einen Helm und kann ihn verborgen?
Für einen Anruf bin ich dankbar.

Udo Schmidt, Tel. 035265-56102

28. - 30. September 2012

Müll nicht vergessen! Entsorgungstermine für alle Nünchritzer Ortsteile gleich
Ortschaft Hausmüll Blaue Tonne Gelber Sack Grüne Tonne
Diesbar-Seußlitz 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Neuseußlitz 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Leckwitz 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Merschwitz 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Goltzscha 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Naundörfchen 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Nünchritz 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
(Meißner Straße)
Weißig 02.02. 25.01. 02.02. 31.01.
Nünchritz 02.02. 25.01. 02.02. 30.01.
Grödel 02.02. 25.01. 02.02. 30.01.
Roda 02.02. 25.01. 02.02. 30.01.
Zschaiten 02.02. 25.01. 02.02. 30.01.
Entsorger REMONDIS Macher

03525/529210 035249/71172
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an oben benannte Firmen! 

Personalnachfolge in der Kämmerei
Mit Wirkung vom 1. Januar hat sich ein Personalwechsel im
Rathaus vollzogen. Als neue Amtsleiterin in der Kämmerei der
Gemeindeverwaltung Nünchritz trat Frau Martina Schieritz
die Nachfolge von Frau Hannelore Janke an, die sich nach
langjährigem erfolgreichem Wirken im Finanzwesen, ab die-
sem Jahr in ihren wohlverdienten Ruhestand begibt.
Auf diesem Wege wünschen wir Hannelore Janke nochmals
alles Gute in ihrem neuen Lebensabschnitt und Martina
Schieritz viel Erfolg in ihrem Arbeitsbereich.




